
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die badische Volksschule

Schmidt, Franz

Karlsruhe, 1926

8. Verordnung

urn:nbn:de:bsz:31-273502

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-273502


601Prüfungsordnung für den Blindenlehrer .

und unterzieht dieſe Lehrübungen gemeinſam mit dem

ehrer einer Beſpre

hat der auszubildende Lehrer in

Gegenwart des Anſtaltsleiters ,
kaſſenlehrers eine Lehrprobe

Nach Umlauf 3 Jah
einer vorher beſtinumten Kla

4
einführenden 81

halten . über das Unterrichtsminiſterium

15 berichten . Dabei hat eiter unter
185

der

5 ſchriftlichen en Grad der erlangten
hildi des Lehrers ſeine 93 nſchaftung für den

Taꝛ ö eingehend zu äußern .

9

erſten Jahres end ſind , er⸗

ttſetzung der Ausbildung an die

Dabei ſoll nach Tunlichkeit
Vorleſungen an der

) ſiologie zu
dſprache , beſonders

E 2

enliche

Hoch Phr

hören und di
nach der phonetiſck

E hgen
erw eit *1ELzu

1 leiter über die

dung 8 den hierbei

üſterium zu berichten .

Am Ende des zwei
bon den einzelnen Lehrern erlangte Ar

betätigten Fleiß an das Unterrichtsmi

8. Verordnung .
( Vom 9. Dezember 1918. )

Die Prüfung der er betreffend .

SchVBl . Nr.

Erfordernis der Prüfung .
σο

Die etatmäßige Anſtellung der Lehrer an der

Vlindenanſtalt iſt von dem Beſtehen der Prüfung für Blinden—

lehrer abhängig .
Zu der Prüfung werden auch Frauen zugelaſſen

Abhaltung nach Bedarf .
οο 2

Die Prüfung wird nur nach Bedaärf abgshaltenn
Das Unterrichtsminiſterium beſtimmt den Ort

für
die Ab⸗

haltung und den Zeitpunkt für die Meldung zur Prüfung und

gibt beides im Schulverordnungsblatt bekannt .
eee
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Prüfungsausſchuß⸗ 8
8

n einem durch das Unterrichtsminiſte⸗
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einem Mitglied
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2. dem Leiter und einem weiteren Lehrer

denanſtalt ,
3. einem Augenarzt .

ichen Blin⸗

Vordusſetzungen für die Zulaſſung .

π

Die Zulaſſung zur ee den Nachweis :
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Das Geſuch um Zulaſſung zur
neten Dienſtwege bei dem Unterrie

reichen .
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en an der Hoch⸗
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iſt auf dem geord⸗

rium ſchriftlich einzu⸗

Geſuch um Zulaſſung .

Dem Geſuch iſt beizufügen :
1. ein kurzer Lebenslauf mit Angabe von Ort und Zeit der

Geburt , Bekenntnis und Wohnort des Bewerbers , Name ,

Stand und Wohnort ſeiner Eltern , ſowie eine eingehende

Darſtellung über die Art und den Umfang der beruflichen
Vorbildung ,

2. die in § 4 Ziffer 1, 2 und 3 bezeichneten Nachweiſe ,

3. wenn der Geſuchſteller bei der Einreichung des Geſuchs

nicht im öffentlichen Schuldienſt ſteht ein Leumundszeugnis .

Die 0 Behörde hat ſich bei der Vorlage des EGeſuchs
über den Geſuchſteller dienſtlich zu äußern .

Julaſſung . Hausarbeit .
§ 6.

Das Unterrichtsminiſterium überſendet dem Bewerber gleich⸗
zeitig mit der Entſchließung über die Zulaſſung zur Prüfung die
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Aufgabe
3 10Zuſtellung

1) . Mit der
begonnen

ausgeſprochene
der Un⸗

Die Zulaſſung kann
erden , wennrrufen W L

heit des Bewerb ten . kann
werden , wenn ſeit Beendigung Ziffer 8

t Ausbildn ung mehr als 2 Jahre id und
in der Zwiſchenzeit

f
ſt

Der de
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Einteilung der Prüfung .
8

theoretiſche und praktiſche . Die theo⸗
einen ſchriftlichen und einen münd⸗

Schriftliche Prüfung .
§ 8 .

Zur ſchriftlichen Prüfung gehört :
1. die häusliche Bearbeitung einer Aufgabe aus dem Gebiet

der allgemeinen Erziehungs⸗ und Unterrichtslehre oder

aus einem der in § 9 genannten Gebiete . Der Arbeit iſt

ein genaues Verzeich der benützten Hilfsmittel , ſowie
die Verſicherung beizufügen , daß ſie ſelbſtändig ohne

fremde Hilfe gefertigt wurde
2. eine ohne Benützung von Hilfsmitteln unter Aufſicht zu

fertigende Arbeit aus der Methodik des Blindenunter⸗

richts .

Mündliche Prüfung .
8. 9.

Die mündliche Prüfung erſtreckt ſich auf :

1. Anatomie und Phyſiologie der iun beſonders
der Sehwerkzeuge , der Organe des Taſtſinnes und des

Gehörs , auf die Kenntnis vom Nervenſyſtem , auf die

Maßnahmen zur Gewinnung von e n, der

Orientierungsfähigkeit und damit der körperliche Selb⸗
ſtändigkeit , auf die wichtigſten Urſachen und Fol 1857 der

Blindheit , auf die Eigenart , die beſondere körp⸗erliche und

geiſtige Entwicklung der Blinden , der Früb . und Spät⸗

erblindeten , der völlig Lichtloſen und der hochgradig

Schwachſichtigen , auf die Beſonderheiten pſpchopathiſcher
ſchwachſinniger Blinden , auf die Behandlung von Taub⸗

ö
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ſtummblinden und auf die beſonderen Aufgaben der intel⸗

lektuellen , der ſittlich⸗ rreligiöſen Erziehung , auf die Maß⸗

nahmen zur Gemüts⸗ , Willens⸗ und Charakterbilduung

der Blinden durch die Anſtalt .

2. Methodik der einzelnen Ur iterrichtsfächer der Blinden⸗

ſchule , einſchließlich Handfertigkeitsunterricht , Kenntnis

der Lehr⸗ , Lern - und Beſchäftigungsmittel und der Schrift⸗

arten für Blinde ,

3. das Weſentliche aus der Geſchichte und Literatur der Blin⸗

denbildung , badiſche und außerbadiſche Veranſtaltungen

zur Blindenbildung . Die neueſten zeſtrebungen zur För⸗

derung der Blinden in unterrichtlicher , erzieheriſcher und

wirtſchaftlicher Hinſicht .

62

Praktiſche Prüfung .

üfung beſteht in der Ablegung einer Lehr⸗Die praktiſche P

probe .
Die Aufgabe der Lehrprobe wird Prüfenden ſo zeitig

zugeſtellt , daß es ihm zu bearbeiten und

die Ausarbeitung dem ulegen .

Prüfungszeugnis .

Unterrichtsmi niſterium entſcheidet über das Ergebnis

Antrag des Prüfungsaus ſſes und ſtellt den

ärten hierüber Zeugniſſe
t Geſamtnote

id hinlänglich aus .

der P

für beſta
ſehr gut , gut , ziemlich gut u

Wiederholungsprüfung .
812 .

Wer die Pr üfung nicht beſtanden hat, kann einmal zu einer

Wiederholungsprüfung zug * ſſen delt

Prüfungsgebühr .
813

Die Prüfungsgebühr beträgt 20 JJ¼. Sie wird gleichzhzeitig
mit der Zulaſſung zur Prüfung erhoben .

Die Prüfungsgebühr beträgt nach der VO. des Finanzminiſteriums
vom 8. Dezember 1924 ( ABl . 1925 Nr . 1) 40 .
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